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Sachliche und zeitliche Gliederung der Berufsausbildung

Anlage zum Berufsausbildungsvertrag

Ausbildungsbetrieb: ..................................................................................................................

Verantwortliche/r
Ausbilder/in: ..................................................................................................................

Auszubildende/r: ..................................................................................................................

Ausbildungsberuf: Technischer Produktdesigner/
Technische Produktdesignerin

Die sachliche und zeitliche Gliederung der zu vermittelnden Kenntnisse und Fertigkeiten laut Ausbildungsrahmenplan der Ausbildungsverord­
nung vom 17. Oktober 2014 ist auf den folgenden Seiten niedergelegt.

Der zeitliche Anteil des gesetzlichen bzw. tariflichen Urlaubsanspruches, des Berufsschulunterrichtes und der Gesellenprüfung des/der Auszu­
bildenden ist in den einzelnen zeitlichen Richtwerten enthalten.

Änderungen des Zeitumfanges und des Zeitablaufes aus betrieblich oder schulisch bedingten Gründen oder aus Gründen in der Person des/
der Auszubildenden bleiben vorbehalten.

 
Auszubildende/r: ..................................................

Unterschrift

Gesetzliche/r Vertreter/in
des/der Auszubildenden: ...........................................................

Unterschrift

........................................................................
Datum

............................................................................................
Firmenstempel/Unterschrift



Ausbildungsrahmenplan
 

für die Berufsausbildung zum Technischen Produktdesigner/zur Technischen Produktdesignerin
 

– Sachliche Gliederung –

Abschnitt  A: Gemeinsame berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Lfd. 
Nr.

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1 2 3 4

1 Erstellen und Anwenden 
technischer Dokumente
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  A 
Nummer  1)

a) Normvorgaben zur Erstellung technischer Zeichnungen berücksichtigen

b) geometrische Beziehungen unterscheiden

c) Einzelteile und Baugruppen in Ansichten und Schnitten normgerecht 
darstellen

d) Regeln der Maßeintragung anwenden

e) Werkstücke räumlich darstellen

f) Freihandskizzen anfertigen und bemaßen

g) technische Begleitunterlagen, insbesondere Stücklisten, erstellen und 
pflegen

h) technische Dokumentations- und Präsentationsunterlagen erstellen

i) Stücklisten, Tabellen, Diagramme, Handbücher und Bedienungshinweise 
verwenden

2 Rechnergestützt
 
Konstruieren
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  A 
Nummer  2)

a) Datensätze für Einzelteile und Baugruppen nach technischen Vorgaben und 
eigenen Entwürfen erstellen

b) Strukturierungsmethoden anwenden

c) Zeichnungen ableiten oder erstellen

d) Symbole auswählen und verwenden

e) Kauf- und Normteile aus Bibliotheken und Katalogen auswählen und 
verwenden

3 Unterscheiden von 
Werkstoffen
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  A 
Nummer  3)

a) Informationen über Werkstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Bearbei­
tungs- und Verwendungsmöglichkeiten einholen

b) Werkstoffe und Halbzeuge hinsichtlich ihrer Verfügbarkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Umweltverträglichkeit unterscheiden

c) Werkstoffnormung berücksichtigen

4 Unterscheiden von
 
Fertigungsverfahren
 
und Montagetechniken
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  A 
Nummer  4)

a) branchentypische Fertigungs- und Fügeverfahren unterscheiden

b) Montagetechniken unterscheiden

5 Ausführen von
 
Berechnungen
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  A 
Nummer  5)

a) Längen und Winkel sowie Flächen, Volumen und Massen berechnen

b) Längen- und Volumenausdehnung berechnen
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Abschnitt  B: Weitere berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Lfd. 
Nr.

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1 2 3 4

1 Beurteilen von Werk-
 
und Hilfsstoffen
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  B 
Nummer  1)

a) Werkstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Bearbeitungs- und Verwendungs­
möglichkeiten beurteilen

b) Hilfsstoffe unterscheiden und ihrer Verwendung nach zuordnen

c) Werk- und Hilfsstoffe hinsichtlich ihrer Verfügbarkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Umweltverträglichkeit beurteilen

d) Werkstoffnormung anwenden

e) Werkstoffeigenschaften in technischen Dokumenten beschreiben

2 Produktentwicklung
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  B 
Nummer  2)

2.1 Produktentstehungs­
prozess
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  B 
Nummer  2.1)

a) den betrieblichen Produktentstehungsprozess berücksichtigen

b) Inhalte und Aufgaben des eigenen Arbeitsfeldes dem Produktentstehungs­
prozess zuordnen

c) Methoden des Projekt- und Prozessmanagements anwenden

d) Schritte der methodischen Konstruktion unterscheiden

e) analytische und statistische Werkzeuge zur Qualitätssicherung interpretieren 
und anwenden

f) mit vor- und nachgelagerten Bereichen kommunizieren, die Schnittstellen 
identifizieren und Abstimmungen herbeiführen

g) in den Phasen des Produktlebenszyklus, insbesondere Entwicklung und 
Konstruktion, Fertigung und Montage, Inbetriebnahme, Wartung und Instand­
haltung, Service, Demontage und Entsorgung, die rechtlichen Vorgaben 
einhalten

2.2 Planen und Konzipieren 
von Bauteilen und 
Baugruppen
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  B 
Nummer  2.2)

a) Konstruktionsarten unterscheiden

b) Produktanforderungen definieren, Lastenheft, Pflichtenheft und Anforde­
rungslisten unterscheiden sowie Qualitätsanforderungen berücksichtigen

c) Kreativitätstechniken zur Lösungsfindung anwenden

d) Lösungen unter Berücksichtigung von technischen, wirtschaftlichen und 
ökologischen Kriterien entwickeln, bewerten und auswählen

e) Lösungen visualisieren und präsentieren

2.3 Entwerfen, Ausarbeiten 
und Berechnen von 
Bauteilen und 
Baugruppen
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  B 
Nummer  2.3)

a) funktions-, fertigungs-, beanspruchungs-, montage- und prüfgerechte Anfor­
derungen an Konstruktionen berücksichtigen

b) Designvorgaben nach technischen und funktionalen Gesichtspunkten 
beachten

c) Bauteile und Halbzeuge nach Vorgaben und technischen Unterlagen 
auswählen

d) Verwendung von Norm- und Kaufteilen berücksichtigen

e) Werkstoffanforderungen und -eigenschaften berücksichtigen

f) Toleranzen, Passungen und Oberflächen festlegen

g) Detailkonstruktionen anfertigen

h) konstruktive Änderungen vornehmen

4



Lfd. 
Nr.

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1 2 3 4

i) Füge- und Verbindungstechniken berücksichtigen

j) Berechnungen zur Mechanik, insbesondere Geschwindigkeit, Kräfte und 
Kräftezerlegung sowie Drehmoment und Reibung, durchführen

k) Festigkeitsberechnungen, insbesondere der Flächenpressung, Zug-, Druck- 
und Scherbeanspruchung, durchführen

l) Arbeit, Leistung und Wirkungsgrad berechnen

m) Datensätze erstellen und Datenqualität im Prozess sichern

n) unterschiedliche Datenformate austauschen und anwenden

3 Auswählen von
 
Fertigungs- und
 
Fügeverfahren sowie
 
Montagetechniken
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  B 
Nummer  3)

a) Fertigungsverfahren im Konstruktionsprozess auswählen

b) Montagetechnik und Fügeverfahren im Konstruktionsprozess auswählen

4 Ausführen von
 
Simulationen
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  B 
Nummer  4)

a) virtuelle Zusammenbauten erstellen und auf Kollision prüfen

b) branchen- und betriebsspezifische Simulationsverfahren anwenden
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Abschnitt  C: Berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung 
Produktgestaltung und -konstruktion

Lfd. 
Nr.

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1 2 3 4

1 Gestalten und Entwerfen 
von Objekten
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  C 
Nummer  1)

a) Produkt-, Wettbewerbs- und Patentrecherchen durchführen

b) Stufen des Designprozesses, insbesondere Skizzen, CAD- Modelle und 
physikalische Modelle, unterscheiden

c) Grundlagen der Gestaltung anwenden

d) Entwurfsskizzen erstellen

e) Objekte funktionsgerecht gestalten

f) Objekte unter Beachtung ergonomischer Richtlinien und rechtlicher 
Vorgaben gestalten

g) Objekte unter Berücksichtigung von Materialeigenschaften gestalten

2 Konstruieren mit 
Freiformflächen
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  C 
Nummer  2)

a) Kurvenarten unterscheiden

b) Raumkurven erzeugen

c) Kurven glätten

d) Kurvenübergänge erzeugen und beurteilen

e) Freiformflächen erzeugen und beurteilen

f) Flächenübergänge erzeugen und beurteilen

g) Flächenverbände erzeugen und beurteilen

h) Objekte mit Freiformflächen erstellen und beurteilen

3 Konstruieren
 
von Objekten
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  C 
Nummer  3)

a) Designvorgaben nach technischen, funktionalen und ästhetischen Gesichts­
punkten umsetzen

b) Objekte als Flächen-, Volumen- und Hybridmodell konstruieren

c) Objekte funktions- und beanspruchungsgerecht konstruieren

d) Objekte unter Berücksichtigung von Fertigungstechniken, insbesondere Tief­
ziehen, Spritzgießen und Biegen, konstruieren

e) Objekte unter Berücksichtigung von Fügeverfahren und Montagetechniken, 
insbesondere Kleben, Schweißen, Clip- und Schnappverbindungen, konstru­
ieren

f) Objekte ergonomisch konstruieren

g) Objekte unter Berücksichtigung von Werkstoffen, insbesondere Bleche, 
Kunststoff, Holz, Verbundwerkstoffe, Glas, Papier und Pappe, konstruieren

h) Objekte, insbesondere unter Berücksichtigung von Berechnungs- und 
Versuchsergebnissen, optimieren

4 Simulation und
 
Präsentation
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  C 
Nummer  4)

a) Simulationen erstellen, nutzen und auswerten

b) Verhalten von Bauteilen und Baugruppen durch virtuelle Bewegungs-
simulationen prüfen

c) Objekte fotorealistisch präsentieren und animieren

d) Visualisierungstechniken anwenden
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Abschnitt  D: Berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung 
Maschinen- und Anlagenkonstruktion

Lfd. 
Nr.

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1 2 3 4

1 Ändern und Prüfen von 
Werkstoffeigenschaften
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  D 
Nummer  1)

a) Verfahren zur Änderung von Werkstoffeigenschaften auswählen

b) Prüfverfahren zur Feststellung der Werkstoffeigenschaften auswählen

2 Erstellen von
 
Konstruktionen
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  D 
Nummer  2)

a) Aufbau, Funktion und Wirkungsweise von Maschinenelementen, insbeson­
dere Getriebe, Kupplungen und Vorrichtungen, auswählen

b) Konstruktionen mit Funktionseinheiten, Standardteilen und Verbindungsele­
menten entwickeln

c) Gusskonstruktionen erstellen

d) Schweißkonstruktionen erstellen

3 Fertigungstechnik
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  D 
Nummer  3)

a) Auswirkungen der Urformtechnik auf die Bemaßung, Gestaltung, Oberflä­
chenbeschaffenheit und Messbarkeit von Bauteilen in der Konstruktion 
umsetzen

b) Auswirkungen der Umformtechnik auf die Bemaßung, Gestaltung, Oberflä­
chenbeschaffenheit und Messbarkeit von Bauteilen in der Konstruktion 
umsetzen

c) Auswirkungen der Zerspanungstechnik auf die Bemaßung, Gestaltung, Ober­
flächenbeschaffenheit und Messbarkeit von Bauteilen in der Konstruktion 
umsetzen

d) fertigungstechnische Berechnungen durchführen

4 Füge- und
 
Montagetechnik
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  D 
Nummer  4)

a) Auswirkungen der Füge- und Montagetechniken auf die Gestaltung, Bema­
ßung, Oberflächenbeschaffenheit und Messbarkeit von Bauteilen in der 
Konstruktion umsetzen

b) Toleranzen und Passungen berechnen

c) Maschinen- oder Verbindungselemente beanspruchungs- und funktionsge­
recht in Konstruktionen verwenden

5 Steuerungs- und
 
Elektrotechnik
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  D 
Nummer  5)

a) Elemente der Steuerungstechnik unterscheiden

b) Schaltungen mit Bauelementen der Hydraulik und Elektropneumatik beur­
teilen

c) grundlegende Gesetzmäßigkeiten der Elektrotechnik beachten und Grund­
größen berechnen

d) Größen der Steuerungstechnik, insbesondere Drücke und Kräfte, berechnen

e) Gefahren in der Steuerungs- und Elektrotechnik sowie die Anforderungen 
entsprechender Schutzmaßnahmen beachten

f) Schaltpläne der Steuerungs- und Elektrotechnik in CAD- Datensätze 
einbinden
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Abschnitt  E: Gemeinsame integrative Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Lfd. 
Nr.

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1 2 3 4

1 Berufsbildung, Arbeits- 
und Tarifrecht
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  E 
Nummer  1)

a) Bedeutung des Ausbildungsvertrages, insbesondere Abschluss, Dauer und 
Beendigung, erklären

b) gegenseitige Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag nennen

c) Möglichkeiten der beruflichen Fortbildung nennen

d) wesentliche Teile des Arbeitsvertrages nennen

e) wesentliche Bestimmungen der für den ausbildenden Betrieb geltenden Tarif­
verträge nennen

2 Aufbau und Organisation 
des Ausbildungsbetriebes
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  E 
Nummer  2)

a) Aufbau und Aufgaben des ausbildenden Betriebes erläutern

b) Grundfunktionen des ausbildenden Betriebes wie Beschaffung, Fertigung, 
Absatz und Verwaltung erklären

c) Beziehungen des ausbildenden Betriebes und seiner Beschäftigten zu Wirt­
schaftsorganisationen, Berufsvertretungen und Gewerkschaften nennen

d) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der betriebsverfassungs- oder 
personalvertretungsrechtlichen Organe des ausbildenden Betriebes 
beschreiben

3 Sicherheit und Gesund­
heitsschutz bei der Arbeit
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  E 
Nummer  3)

a) Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz feststellen und 
Maßnahmen zu ihrer Vermeidung ergreifen

b) berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften anwenden

c) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben sowie erste Maßnahmen einleiten

d) Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes anwenden; Verhaltensweisen 
bei Bränden beschreiben und Maßnahmen zur Brandbekämpfung ergreifen

4 Umweltschutz
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  E 
Nummer  4)

Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen Einwir­
kungsbereich beitragen, insbesondere

a) mögliche Umweltbelastungen durch den Ausbildungsbetrieb und seinen 
Beitrag zum Umweltschutz an Beispielen erklären

b) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des Umweltschutzes 
anwenden

c) Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltschonenden Energie- und 
Materialverwendung nutzen

d) Abfälle vermeiden; Stoffe und Materialien einer umweltschonenden Entsor­
gung zuführen

5 Anwenden von
 
Informations- und
 
Kommunikations-
techniken
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  E 
Nummer  5)

a) betriebliche Kommunikations- und Informationssysteme zur Übertragung von 
Daten, Bildern und Sprache anwenden

b) Standardsoftware, insbesondere zur Tabellenkalkulation, Textverarbeitung 
und Präsentation, einsetzen

c) Informationen, insbesondere auch englischsprachige, beschaffen, bewerten 
und nutzen

d) Daten pflegen und sichern

e) Vorschriften zur Datensicherheit beachten
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Lfd. 
Nr.

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1 2 3 4

6 Arbeitsplanung und 
-organisation
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  E 
Nummer  6)

a) Arbeitsaufträge und Vorgaben auf Umsetzbarkeit prüfen

b) auftragsbezogene Informationen und Daten beschaffen, bewerten und 
nutzen

c) Arbeitsschritte und -abläufe nach funktionalen, organisatorischen, fertigungs­
technischen und wirtschaftlichen Kriterien festlegen und sicherstellen

d) rechtliche, betriebliche und technische Vorschriften beachten

e) Arbeitsauftrag planen und mit vor- und nachgelagerten Bereichen abstimmen

f) Lösungsvarianten prüfen, darstellen und deren Wirtschaftlichkeit vergleichen

g) Arbeitsergebnisse zusammenführen, erbrachte Leistungen kontrollieren und 
anhand der Vorgaben bewerten sowie dokumentieren

h) Aufgaben im Team planen und bearbeiten; Teamergebnisse abstimmen, 
auswerten und präsentieren

7 Durchführen von
 
qualitätssichernden
 
Maßnahmen
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  E 
Nummer  7)

a) Ziele und Aufgaben qualitätssichernder Maßnahmen beachten

b) qualitätssichernde Maßnahmen im eigenen Arbeitsbereich anwenden, insbe­
sondere Zwischen- und Endergebnisse prüfen und beurteilen

c) Fehler und Qualitätsmängel sowie deren Ursachen erkennen und 
Maßnahmen zur Beseitigung der Ursachen ergreifen und dokumentieren

d) zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeitsvorgängen beitragen

8 Kundenorientierung
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  E 
Nummer  8)

a) kundenspezifische Anforderungen und Informationen entgegennehmen, im 
Betrieb weiterleiten und berücksichtigen

b) Kunden unter Beachtung von betrieblichen Kommunikationsregeln infor­
mieren und beraten sowie Kundenanforderungen beachten

c) mit Kunden in englischer Sprache kommunizieren

d) kulturelle Identitäten berücksichtigen

Am Ende eines jeden Ausbildungsabschnittes soll der/die Ausbilder/in zusammen mit dem/der Auszubildenden alle Positionen 
der Liste durchgehen. Positionen, die dem/der Auszubildenden gründlich erklärt worden sind und die er/sie – wo es sich um 
Tätigkeiten handelt – aufgrund dieser Unterweisung geübt hat, erhalten in den dafür vorgesehenen kleinen Kästchen der ent­
sprechenden Spalte ein Kreuz.

Danach bestätigen Ausbilder/in und Auszubildende/r durch ihr Handzeichen, dass die angekreuzten Positionen tatsächlich 
vermittelt worden sind.

Angekreuzte Positionen vermittelt:

Ausbilder/in: ..........................................................................

Auszubildende/r: ..........................................................................
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Anlage  2
 
(zu § 4 Absatz 1 Satz 2)

Ausbildungsrahmenplan
 

für die Berufsausbildung zum Technischen Produktdesigner/zur Technischen Produktdesignerin
 

– Zeitliche Gliederung –

Abschnitt  1

Lfd. 
Nr.

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
Zeitrahmen

 
in Monaten

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1 2 3 4 5

1 Berufsbildung, Arbeits- 
und Tarifrecht
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  E 
Nummer  1)

a) Bedeutung des Ausbildungsvertrages, insbesondere 
Abschluss, Dauer und Beendigung, erklären

b) gegenseitige Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungs­
vertrag nennen

c) Möglichkeiten der beruflichen Fortbildung nennen

d) wesentliche Teile des Arbeitsvertrages nennen

e) wesentliche Bestimmungen der für den ausbildenden 
Betrieb geltenden Tarifverträge nennen

während der
 
gesamten
 
Ausbildung
 
zu vermitteln

2 Aufbau und Organisation 
des Ausbildungsbetriebes
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  E 
Nummer  2)

a) Aufbau und Aufgaben des ausbildenden Betriebes erläu­
tern

b) Grundfunktionen des ausbildenden Betriebes wie Beschaf­
fung, Fertigung, Absatz und Verwaltung erklären

c) Beziehungen des ausbildenden Betriebes und seiner 
Beschäftigten zu Wirtschaftsorganisationen, Berufsvertre­
tungen und Gewerkschaften nennen

d) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der betriebsver­
fassungs- oder personalvertretungsrechtlichen Organe des 
ausbildenden Betriebes beschreiben

3 Sicherheit und Gesund­
heitsschutz bei der Arbeit
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  E 
Nummer  3)

a) Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 
feststellen und Maßnahmen zu ihrer Vermeidung ergreifen

b) berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvor­
schriften anwenden

c) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben sowie erste 
Maßnahmen einleiten

d) Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes anwenden; 
Verhaltensweisen bei Bränden beschreiben und 
Maßnahmen der Brandbekämpfung ergreifen

4 Umweltschutz
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  E 
Nummer  4)

Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im 
beruflichen Einwirkungsbereich beitragen, insbesondere

a) mögliche Umweltbelastungen durch den Ausbildungsbe­
trieb und seinen Beitrag zum Umweltschutz an Beispielen 
erklären

b) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des 
Umweltschutzes anwenden

c) Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltschonenden 
Energie- und Materialverwendung nutzen

d) Abfälle vermeiden; Stoffe und Materialien einer umwelt­
schonenden Entsorgung zuführen
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Abschnitt  2

1. bis 3. Ausbildungshalbjahr:

Zeitrahmen 1: Einfache Bauteile und Baugruppen darstellen

Lfd. 
Nr.

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
 

(Nach Lernzielen der Anlage  1)

Zeitrahmen
 

in Monaten

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1 2 3 4 5

1 Erstellen und Anwenden 
technischer Dokumente
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  A 
Nummer  1)

a) Normvorgaben zur Erstellung technischer Zeichnungen 
berücksichtigen

b) geometrische Beziehungen unterscheiden

c) Einzelteile und Baugruppen in Ansichten und Schnitten 
normgerecht darstellen

d) Regeln der Maßeintragung anwenden

e) Werkstücke räumlich darstellen

f) Freihandskizzen anfertigen und bemaßen

4 bis 6

2 Rechnergestützt
 
Konstruieren
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  A 
Nummer  2)

a) Datensätze für Einzelteile und Baugruppen nach tech­
nischen Vorgaben und eigenen Entwürfen erstellen

b) Strukturierungsmethoden anwenden

e) Kauf- und Normteile aus Bibliotheken und Katalogen 
auswählen und verwenden

3 Unterscheiden
 
von Werkstoffen
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  A 
Nummer  3)

a) Informationen über Werkstoffe hinsichtlich ihrer Eigen­
schaften, Bearbeitungs- und Verwendungsmöglichkeiten 
einholen

4 Ausführen von
 
Berechnungen
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  A 
Nummer  5)

a) Längen und Winkel sowie Flächen, Volumen und Massen 
berechnen

5 Anwenden von
 
Informations- und
 
Kommunikations-
techniken
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  E 
Nummer  5)

a) betriebliche Kommunikations- und Informationssysteme 
zur Übertragung von Daten, Bildern und Sprache 
anwenden

b) Standardsoftware, insbesondere zur Tabellenkalkulation, 
Textverarbeitung und Präsentation, einsetzen

c) Informationen, insbesondere auch englischsprachige, 
beschaffen, bewerten und nutzen

d) Daten pflegen und sichern

e) Vorschriften zur Datensicherheit beachten

6 Arbeitsplanung
 
und -organisation
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  E 
Nummer  6)

a) Arbeitsaufträge und Vorgaben auf Umsetzbarkeit prüfen

b) auftragsbezogene Informationen und Daten beschaffen, 
bewerten und nutzen

7 Kundenorientierung
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  E 
Nummer  8)

c) mit Kunden in englischer Sprache kommunizieren

d) kulturelle Identitäten berücksichtigen

11



Zeitrahmen 2: Technische Dokumente erstellen

Lfd. 
Nr.

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
 

(Nach Lernzielen der Anlage  1)

Zeitrahmen
 

in Monaten

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1 2 3 4 5

1 Erstellen und Anwenden 
technischer Dokumente
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  A 
Nummer  1)

g) technische Begleitunterlagen, insbesondere Stücklisten, 
erstellen und pflegen

h) technische Dokumentations- und Präsentationsunterlagen 
erstellen

i) Stücklisten, Tabellen, Diagramme, Handbücher und Bedie­
nungshinweise verwenden

4 bis 6

2 Rechnergestützt
 
Konstruieren
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  A 
Nummer  2)

c) Zeichnungen ableiten oder erstellen

d) Symbole auswählen und verwenden

3 Unterscheiden
 
von Werkstoffen
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  A 
Nummer  3)

b) Werkstoffe und Halbzeuge hinsichtlich ihrer Verfügbarkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit unterscheiden

c) Werkstoffnormung berücksichtigen

4 Beurteilen von
 
Werk- und Hilfsstoffen
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  B 
Nummer  1)

d) Werkstoffnormung anwenden

e) Werkstoffeigenschaften in technischen Dokumenten 
beschreiben

5 Entwerfen, Ausarbeiten 
und Berechnen von 
Bauteilen und 
Baugruppen
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  B 
Nummer  2.3)

c) Bauteile und Halbzeuge nach Vorgaben und technischen 
Unterlagen auswählen

d) Verwendung von Norm- und Kaufteilen berücksichtigen

f) Toleranzen, Passungen und Oberflächen festlegen

i) Füge- und Verbindungstechniken berücksichtigen

m) Datensätze erstellen und Datenqualität im Prozess sichern

6 Anwenden von
 
Informations- und
 
Kommunikations-
techniken
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  E 
Nummer  5)

b) Standardsoftware, insbesondere zur Tabellenkalkulation, 
Textverarbeitung und Präsentation, einsetzen

c) Informationen, insbesondere auch englischsprachige, 
beschaffen, bewerten und nutzen

d) Daten pflegen und sichern

e) Vorschriften zur Datensicherheit beachten

7 Arbeitsplanung
 
und -organisation
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  E 
Nummer  6)

c) Arbeitsschritte und -abläufe nach funktionalen, organisato­
rischen, fertigungstechnischen und wirtschaftlichen Krite­
rien festlegen und sicherstellen

d) rechtliche, betriebliche und technische Vorschriften 
beachten

g) Arbeitsergebnisse zusammenführen, erbrachte Leistungen 
kontrollieren und anhand der Vorgaben bewerten sowie 
dokumentieren

12



Zeitrahmen 3: Bauteile werkstoff-, fertigungs- und montagegerecht gestalten und erstellen

Lfd. 
Nr.

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
 

(Nach Lernzielen der Anlage  1)

Zeitrahmen
 

in Monaten

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1 2 3 4 5

1 Unterscheiden von
 
Fertigungsverfahren
 
und Montagetechniken
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  A 
Nummer  4)

a) branchentypische Fertigungs- und Fügeverfahren unter­
scheiden

b) Montagetechniken unterscheiden

3 bis 5

2 Ausführen von
 
Berechnungen
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  A 
Nummer  5)

b) Längen- und Volumenausdehnung berechnen

3 Beurteilen von
 
Werk- und Hilfsstoffen
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  B 
Nummer  1)

a) Werkstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Bearbeitungs- 
und Verwendungsmöglichkeiten beurteilen

b) Hilfsstoffe unterscheiden und ihrer Verwendung nach 
zuordnen

c) Werk- und Hilfsstoffe hinsichtlich ihrer Verfügbarkeit, Wirt­
schaftlichkeit und Umweltverträglichkeit beurteilen

4 Produktentstehungs­
prozess
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  B 
Nummer  2.1)

a) den betrieblichen Produktentstehungsprozess berücksich­
tigen

b) Inhalte und Aufgaben des eigenen Arbeitsfeldes dem 
Produktentstehungsprozess zuordnen

f) mit vor- und nachgelagerten Bereichen kommunizieren, die 
Schnittstellen identifizieren und Abstimmungen herbei­
führen

g) in den Phasen des Produktlebenszyklus, insbesondere 
Entwicklung und Konstruktion, Fertigung und Montage, 
Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung, Service, 
Demontage und Entsorgung, die rechtlichen Vorgaben 
einhalten

5 Planen und Konzipieren 
von Bauteilen und 
Baugruppen
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  B 
Nummer  2.2)

b) Produktanforderungen definieren, Lastenheft, Pflichtenheft 
und Anforderungslisten unterscheiden sowie Qualitätsan­
forderungen berücksichtigen

c) Kreativitätstechniken zur Lösungsfindung anwenden

6 Entwerfen, Ausarbeiten 
und Berechnen von 
Bauteilen und 
Baugruppen
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  B 
Nummer  2.3)

a) funktions-, fertigungs-, beanspruchungs-, montage- und 
prüfgerechte Anforderungen an Konstruktionen berück­
sichtigen

e) Werkstoffanforderungen und -eigenschaften berücksich­
tigen

7 Auswählen von Ferti­
gungs- und Fügever­
fahren sowie Montage­
techniken
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  B 
Nummer  3)

a) Fertigungsverfahren im Konstruktionsprozess auswählen

b) Montagetechnik und Fügeverfahren im Konstruktionspro­
zess auswählen

13



Lfd. 
Nr.

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
 

(Nach Lernzielen der Anlage  1)

Zeitrahmen
 

in Monaten

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1 2 3 4 5

8 Arbeitsplanung
 
und -organisation
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  E 
Nummer  6)

e) Arbeitsauftrag planen und mit vor- und nachgelagerten 
Bereichen abstimmen

9 Durchführen von
 
qualitätssichernden 
Maßnahmen
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  E 
Nummer  7)

b) qualitätssichernde Maßnahmen im eigenen Arbeitsbereich 
anwenden, insbesondere Zwischen- und Endergebnisse 
prüfen und beurteilen

c) Fehler und Qualitätsmängel sowie deren Ursachen 
erkennen und Maßnahmen zur Beseitigung ergreifen und 
dokumentieren

Zeitrahmen 4: Konstruktionsprozess umsetzen

Lfd. 
Nr.

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
 

(Nach Lernzielen der Anlage  1)

Zeitrahmen
 

in Monaten

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1 2 3 4 5

1 Produktentstehungs­
prozess
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  B 
Nummer  2.1)

b) Inhalte und Aufgaben des eigenen Arbeitsfeldes dem 
Produktentstehungsprozess zuordnen

c) Methoden des Projekt- und Prozessmanagements 
anwenden

d) Schritte der methodischen Konstruktion unterscheiden

e) analytische und statistische Werkzeuge zur Qualitätssiche­
rung interpretieren und anwenden

f) mit vor- und nachgelagerten Bereichen kommunizieren, die 
Schnittstellen identifizieren und Abstimmungen herbei­
führen

g) in den Phasen des Produktlebenszyklus, insbesondere 
Entwicklung und Konstruktion, Fertigung und Montage, 
Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung, Service, 
Demontage und Entsorgung, die rechtlichen Vorgaben 
einhalten

3 bis 5

2 Planen und Konzipieren 
von Bauteilen und 
Baugruppen
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  B 
Nummer  2.2)

b) Produktanforderungen definieren, Lastenheft, Pflichtenheft 
und Anforderungslisten unterscheiden sowie Qualitäts-
anforderungen berücksichtigen

e) Lösungen visualisieren und präsentieren

3 Entwerfen, Ausarbeiten 
und Berechnen von 
Bauteilen und 
Baugruppen
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  B 
Nummer  2.3)

n) unterschiedliche Datenformate austauschen und 
anwenden

14



Lfd. 
Nr.

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
 

(Nach Lernzielen der Anlage  1)

Zeitrahmen
 

in Monaten

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1 2 3 4 5

4 Arbeitsplanung
 
und -organisation
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  E 
Nummer  6)

e) Arbeitsauftrag planen und mit vor- und nachgelagerten 
Bereichen abstimmen

f) Lösungsvarianten prüfen, darstellen und deren Wirtschaft­
lichkeit vergleichen

h) Aufgaben im Team planen und bearbeiten; Teamergeb­
nisse abstimmen, auswerten und präsentieren

5 Durchführen von
 
qualitätssichernden 
Maßnahmen
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  E 
Nummer  7)

d) zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeitsvorgängen 
beitragen

6 Kundenorientierung
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  E 
Nummer  8)

a) kundenspezifische Anforderungen und Informationen 
entgegennehmen, im Betrieb weiterleiten und berücksich­
tigen

Abschnitt  3

4. bis 7. Ausbildungshalbjahr: Fachrichtung Produktgestaltung und -konstruktion

Zeitrahmen 5: Komplexe Bauteile und Baugruppen konstruieren

Lfd. 
Nr.

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
 

(Nach Lernzielen der Anlage  1)

Zeitrahmen
 

in Monaten

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1 2 3 4 5

1 Planen und Konzipieren 
von Bauteilen und 
Baugruppen
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  B 
Nummer  2.2)

a) Konstruktionsarten unterscheiden

b) Produktanforderungen definieren, Lastenheft, Pflichtenheft 
und Anforderungslisten unterscheiden sowie Qualitätsan­
forderungen berücksichtigen

c) Kreativitätstechniken zur Lösungsfindung anwenden

d) Lösungen unter Berücksichtigung von technischen, wirt­
schaftlichen und ökologischen Kriterien entwickeln, 
bewerten und auswählen

e) Lösungen visualisieren und präsentieren

11 bis 132 Entwerfen, Ausarbeiten 
und Berechnen von 
Bauteilen und 
Baugruppen
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  B 
Nummer  2.3)

a) funktions-, fertigungs-, beanspruchungs-, montage- und 
prüfgerechte Anforderungen an Konstruktionen berück­
sichtigen

b) Designvorgaben nach technischen und funktionalen 
Gesichtspunkten beachten

g) Detailkonstruktionen anfertigen

h) konstruktive Änderungen vornehmen

j) Berechnungen zur Mechanik, insbesondere Geschwindig­
keit, Kräfte und Kräftezerlegung sowie Drehmoment und 
Reibung, durchführen

15



Lfd. 
Nr.

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
 

(Nach Lernzielen der Anlage  1)

Zeitrahmen
 

in Monaten

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1 2 3 4 5

k) Festigkeitsberechnungen, insbesondere der Flächenpres­
sung, Zug-, Druck- und Scherbeanspruchung, durchführen

l) Arbeit, Leistung und Wirkungsgrad berechnen

3 Auswählen von
 
Fertigungs- und
 
Fügeverfahren sowie
 
Montagetechniken
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  B 
Nummer  3)

a) Fertigungsverfahren im Konstruktionsprozess auswählen

b) Montagetechnik und Fügeverfahren im Konstruktionspro­
zess auswählen

4 Ausführen von
 
Simulationen
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  B 
Nummer  4)

a) virtuelle Zusammenbauten erstellen und auf Kollision 
prüfen

b) branchen- und betriebsspezifische Simulationsverfahren 
anwenden

5 Gestalten und Entwerfen 
von Objekten
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  C 
Nummer  1)

c) Grundlagen der Gestaltung anwenden

d) Entwurfsskizzen erstellen

6 Konstruieren mit 
Freiformflächen
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  C 
Nummer  2)

a) Kurvenarten unterscheiden

b) Raumkurven erzeugen

c) Kurven glätten

d) Kurvenübergänge erzeugen und beurteilen

e) Freiformflächen erzeugen und beurteilen

7 Konstruieren von 
Objekten
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  C 
Nummer  3)

d) Objekte unter Berücksichtigung von Fertigungstechniken, 
insbesondere Tiefziehen, Spritzgießen und Biegen, konstru­
ieren

e) Objekte unter Berücksichtigung von Fügeverfahren und 
Montagetechniken, insbesondere Kleben, Schweißen, Clip- 
und Schnappverbindungen, konstruieren

g) Objekte unter Berücksichtigung von Werkstoffen, insbe­
sondere Bleche, Kunststoff, Holz, Verbundwerkstoffe, Glas, 
Papier und Pappe, konstruieren

8 Anwenden von
 
Informations- und
 
Kommunikations-
techniken
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  E 
Nummer  5)

c) Informationen, insbesondere auch englischsprachige, 
beschaffen, bewerten und nutzen

d) Daten pflegen und sichern

9 Arbeitsplanung
 
und -organisation
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  E 
Nummer  6)

c) Arbeitsschritte und -abläufe nach funktionalen, organisato­
rischen, fertigungstechnischen und wirtschaftlichen Krite­
rien festlegen und sicherstellen

e) Arbeitsauftrag planen und mit vor- und nachgelagerten 
Bereichen abstimmen

16



Lfd. 
Nr.

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
 

(Nach Lernzielen der Anlage  1)

Zeitrahmen
 

in Monaten

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1 2 3 4 5

f) Lösungsvarianten prüfen, darstellen und deren Wirtschaft­
lichkeit vergleichen

g) Arbeitsergebnisse zusammenführen, erbrachte Leistungen 
kontrollieren und anhand der Vorgaben bewerten sowie 
dokumentieren

10 Durchführen von
 
qualitätssichernden 
Maßnahmen
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  E 
Nummer  7)

a) Ziele und Aufgaben qualitätssichernder Maßnahmen 
beachten

c) Fehler und Qualitätsmängel sowie deren Ursachen 
erkennen und Maßnahmen zur Beseitigung ergreifen und 
dokumentieren

11 Kundenorientierung
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  E 
Nummer  8)

a) kundenspezifische Anforderungen und Informationen 
entgegennehmen, im Betrieb weiterleiten und berücksich­
tigen

Zeitrahmen 6: Produkte entwerfen, gestalten und konstruieren

Lfd. 
Nr.

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
 

(Nach Lernzielen der Anlage  1)

Zeitrahmen
 

in Monaten

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1 2 3 4 5

1 Gestalten und Entwerfen 
von Objekten
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  C 
Nummer  1)

a) Produkt-, Wettbewerbs- und Patentrecherchen durch­
führen

b) Stufen des Designprozesses, insbesondere Skizzen, CAD- 
Modelle und physikalische Modelle, unterscheiden

e) Objekte funktionsgerecht gestalten

f) Objekte unter Beachtung ergonomischer Richtlinien und 
rechtlicher Vorgaben gestalten

g) Objekte unter Berücksichtigung von Materialeigenschaften 
gestalten

11 bis 13

2 Konstruieren von 
Freiformflächen
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  C 
Nummer  2)

f) Flächenübergänge erzeugen und beurteilen

g) Flächenverbände erzeugen und beurteilen

h) Objekte mit Freiformflächen erstellen und beurteilen

3 Konstruieren
 
von Objekten
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  C 
Nummer  3)

a) Designvorgaben nach technischen, funktionalen und ästhe­
tischen Gesichtspunkten umsetzen

b) Objekte als Flächen-, Volumen- und Hybridmodell konstru­
ieren

c) Objekte funktions- und beanspruchungsgerecht konstru­
ieren

f) Objekte ergonomisch konstruieren

h) Objekte, insbesondere unter Berücksichtigung von Berech­
nungs- und Versuchsergebnissen, optimieren

17



Lfd. 
Nr.

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
 

(Nach Lernzielen der Anlage  1)

Zeitrahmen
 

in Monaten

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1 2 3 4 5

4 Simulation und
 
Präsentation
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  C 
Nummer  4)

a) Simulationen erstellen, nutzen und auswerten

b) Verhalten von Bauteilen und Baugruppen durch virtuelle 
Bewegungssimulationen prüfen

c) Objekte fotorealistisch präsentieren und animieren

d) Visualisierungstechniken anwenden

5 Arbeitsplanung
 
und -organisation
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  E 
Nummer  6)

h) Aufgaben im Team planen und bearbeiten; Teamergeb­
nisse abstimmen, auswerten und präsentieren

6 Durchführen von
 
qualitätssichernden 
Maßnahmen
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  E 
Nummer  7)

c) Fehler und Qualitätsmängel sowie deren Ursachen 
erkennen und Maßnahmen zur Beseitigung der Ursachen 
ergreifen und dokumentieren

d) zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeitsvorgängen 
beitragen

7 Kundenorientierung
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  E 
Nummer  8)

b) Kunden unter Beachtung von betrieblichen Kommunika­
tionsregeln informieren und beraten sowie Kundenanforde­
rungen beachten

c) mit Kunden in englischer Sprache kommunizieren

d) kulturelle Identitäten berücksichtigen

Abschnitt  4

4. bis 7. Ausbildungshalbjahr: Fachrichtung Maschinen- und Anlagenkonstruktion

Zeitrahmen 7: Komplexe Bauteile und Baugruppen konstruieren

Lfd. 
Nr.

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
 

(Nach Lernzielen der Anlage  1)

Zeitrahmen
 

in Monaten

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt
1 2 3 4 5

1 Beurteilen von
 
Werk- und Hilfsstoffen
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  B 
Nummer  1)

a) Werkstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Bearbeitungs- 
und Verwendungsmöglichkeiten beurteilen

b) Hilfsstoffe unterscheiden und ihrer Verwendung nach 
zuordnen

11 bis 13

2 Planen und Konzipieren 
von Bauteilen und 
Baugruppen
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  B 
Nummer  2.2)

a) Konstruktionsarten unterscheiden

b) Produktanforderungen definieren, Lastenheft, Pflichtenheft 
und Anforderungslisten unterscheiden sowie Qualitätsan­
forderungen berücksichtigen

c) Kreativitätstechniken zur Lösungsfindung anwenden

d) Lösungen unter Berücksichtigung von technischen, wirt­
schaftlichen und ökologischen Kriterien entwickeln, 
bewerten und auswählen

e) Lösungen visualisieren und präsentieren
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Lfd. 
Nr.

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
 

(Nach Lernzielen der Anlage  1)

Zeitrahmen
 

in Monaten

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1 2 3 4 5

3 Entwerfen, Ausarbeiten 
und Berechnen von 
Bauteilen und 
Baugruppen
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  B 
Nummer  2.3)

a) funktions-, fertigungs-, beanspruchungs-, montage- und 
prüfgerechte Anforderungen an Konstruktionen berück­
sichtigen

b) Designvorgaben nach technischen und funktionalen 
Gesichtspunkten beachten

g) Detailkonstruktionen anfertigen

h) konstruktive Änderungen vornehmen

j) Berechnungen zur Mechanik, insbesondere Geschwindig­
keit, Kräfte und Kräftezerlegung sowie Drehmoment und 
Reibung, durchführen

k) Festigkeitsberechnungen, insbesondere der Flächenpres­
sung, Zug-, Druck- und Scherbeanspruchung, durchführen

l) Arbeit, Leistung und Wirkungsgrad berechnen

4 Auswählen von
 
Fertigungs- und
 
Fügeverfahren sowie
 
Montagetechniken
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  B 
Nummer  3)

a) Fertigungsverfahren im Konstruktionsprozess auswählen

b) Montagetechnik und Fügeverfahren im Konstruktionspro­
zess auswählen

5 Ausführen von
 
Simulationen
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  B 
Nummer  4)

a) virtuelle Zusammenbauten erstellen und auf Kollision 
prüfen

b) branchen- und betriebsspezifische Simulationsverfahren 
anwenden

6 Ändern und Prüfen von 
Werkstoffeigenschaften
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  D 
Nummer  1)

a) Verfahren zur Änderung von Werkstoffeigenschaften 
auswählen

b) Prüfverfahren zur Feststellung der Werkstoffeigenschaften 
auswählen

7 Steuerungs- und
 
Elektrotechnik
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  D 
Nummer  5)

a) Elemente der Steuerungstechnik unterscheiden

b) Schaltungen mit Bauelementen der Hydraulik und Elektro­
pneumatik beurteilen

c) grundlegende Gesetzmäßigkeiten der Elektrotechnik 
beachten und Grundgrößen berechnen

d) Größen der Steuerungstechnik, insbesondere Drücke und 
Kräfte, berechnen

e) Gefahren in der Steuerungs- und Elektrotechnik sowie die 
Anforderungen entsprechender Schutzmaßnahmen 
beachten

f) Schaltpläne der Steuerungs- und Elektrotechnik in CAD- 
Datensätze einbinden
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Lfd. 
Nr.

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
 

(Nach Lernzielen der Anlage  1)

Zeitrahmen
 

in Monaten

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1 2 3 4 5

8 Arbeitsplanung und 
-organisation
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  E 
Nummer  6)

e) Arbeitsauftrag planen und mit vor- und nachgelagerten 
Bereichen abstimmen

f) Lösungsvarianten prüfen, darstellen und deren Wirtschaft­
lichkeit vergleichen

g) Arbeitsergebnisse zusammenführen, erbrachte Leistungen 
kontrollieren und anhand der Vorgaben bewerten sowie 
dokumentieren

h) Aufgaben im Team planen und bearbeiten; Teamergeb­
nisse abstimmen, auswerten und präsentieren

9 Durchführen von
 
qualitätssichernden 
Maßnahmen
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  E 
Nummer  7)

b) qualitätssichernde Maßnahmen im eigenen Arbeitsbereich 
anwenden, insbesondere Zwischen- und Endergebnisse 
prüfen und beurteilen

c) Fehler und Qualitätsmängel sowie deren Ursachen 
erkennen und Maßnahmen zur Beseitigung der Ursachen 
ergreifen und dokumentieren

d) zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeitsvorgängen 
beitragen

10 Kundenorientierung
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  E 
Nummer  8)

c) mit Kunden in englischer Sprache kommunizieren

Zeitrahmen 8: Technische Erzeugnisse konzipieren, entwerfen und ausarbeiten

Lfd. 
Nr.

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
 

(Nach Lernzielen der Anlage  1)

Zeitrahmen
 

in Monaten

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1 2 3 4 5

1 Entwerfen, Ausarbeiten 
und Berechnen von 
Bauteilen und 
Baugruppen
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  B 
Nummer  2.3)

c) Bauteile und Halbzeuge nach Vorgaben und technischen 
Unterlagen auswählen

d) Verwendung von Norm- und Kaufteilen berücksichtigen

i) Füge- und Verbindungstechniken berücksichtigen

j) Berechnungen zur Mechanik, insbesondere Geschwindig­
keit, Kräfte und Kräftezerlegung sowie Drehmoment und 
Reibung, durchführen

k) Festigkeitsberechnungen, insbesondere der Flächenpres­
sung, Zug-, Druck- und Scherbeanspruchung, durchführen

l) Arbeit, Leistung und Wirkungsgrad berechnen

11 bis 13

2 Ausführen von
 
Simulationen
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  B 
Nummer  4)

a) virtuelle Zusammenbauten erstellen und auf Kollision 
prüfen

b) branchen- und betriebsspezifische Simulationsverfahren 
anwenden
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Lfd. 
Nr.

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
 

(Nach Lernzielen der Anlage  1)

Zeitrahmen
 

in Monaten

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1 2 3 4 5

3 Erstellen von
 
Konstruktionen
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  D 
Nummer  2)

a) Aufbau, Funktion und Wirkungsweise von Maschinenele­
menten, insbesondere Getriebe, Kupplungen und Vorrich­
tungen, auswählen

b) Konstruktionen mit Funktionseinheiten, Standardteilen und 
Verbindungselementen entwickeln

c) Gusskonstruktionen erstellen

d) Schweißkonstruktionen erstellen

4 Fertigungstechnik
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  D 
Nummer  3)

a) Auswirkungen der Urformtechnik auf die Bemaßung, 
Gestaltung, Oberflächenbeschaffenheit und Messbarkeit 
von Bauteilen in der Konstruktion umsetzen

b) Auswirkungen der Umformtechnik auf die Bemaßung, 
Gestaltung, Oberflächenbeschaffenheit und Messbarkeit 
von Bauteilen in der Konstruktion umsetzen

c) Auswirkungen der Zerspanungstechnik auf die Bemaßung, 
Gestaltung, Oberflächenbeschaffenheit und Messbarkeit 
von Bauteilen in der Konstruktion umsetzen

d) fertigungstechnische Berechnungen durchführen

5 Füge- und
 
Montagetechnik
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  D 
Nummer  4)

a) Auswirkungen der Füge- und Montagetechniken auf die 
Gestaltung, Bemaßung, Oberflächenbeschaffenheit und 
Messbarkeit von Bauteilen in der Konstruktion umsetzen

b) Toleranzen und Passungen berechnen

c) Maschinen- oder Verbindungselemente beanspruchungs- 
und funktionsgerecht in Konstruktionen verwenden

6 Arbeitsplanung
 
und -organisation
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  E 
Nummer  6)

c) Arbeitsschritte und -abläufe nach funktionalen, organisato­
rischen, fertigungstechnischen und wirtschaftlichen Krite­
rien festlegen und sicherstellen

d) rechtliche, betriebliche und technische Vorschriften 
beachten

7 Durchführen von
 
qualitätssichernden 
Maßnahmen
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  E 
Nummer  7)

a) Ziele und Aufgaben qualitätssichernder Maßnahmen 
beachten

8 Kundenorientierung
 
(§ 4 Absatz  2 Abschnitt  E 
Nummer  8)

b) Kunden unter Beachtung von betrieblichen Kommunika­
tionsregeln informieren und beraten sowie Kundenanforde­
rungen beachten

c) mit Kunden in englischer Sprache kommunizieren
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Am Ende eines jeden Ausbildungsabschnittes soll der/die Ausbilder/in zusammen mit dem/der Auszubildenden alle Positionen 
der Liste durchgehen. Positionen, die dem/der Auszubildenden gründlich erklärt worden sind und die er/sie – wo es sich um 
Tätigkeiten handelt – aufgrund dieser Unterweisung geübt hat, erhalten in den dafür vorgesehenen kleinen Kästchen der ent­
sprechenden Spalte ein Kreuz.

Danach bestätigen Ausbilder/in und Auszubildende/r durch ihr Handzeichen, dass die angekreuzten Positionen tatsächlich 
vermittelt worden sind.

Angekreuzte Positionen vermittelt:

Ausbilder/in: ..........................................................................

Auszubildende/r: ..........................................................................

22



wbv Publikation
ein Geschäftsbereich der wbv Media GmbH & Co. KG

Gesamtherstellung: wbv Media GmbH & Co. KG, Bielefeld

Telefon: 05 21/9 11 01-15 · Fax: 05 21/9 11 01-19

E-Mail: service@wbv.de
Website: wbv.de/berufenet

23

mailto:service@wbv.de
https://wbv.de/berufenet

	Anlage 1 (zu § 4 Absatz 1 Satz 1)
	Abschnitt A: Gemeinsame berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
	Abschnitt B: Weitere berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
	Abschnitt C: Berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung Produktgestaltung und -konstruktion
	Abschnitt D: Berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung Maschinen- und Anlagenkonstruktion
	Abschnitt E: Gemeinsame integrative Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

	Anlage 2 (zu § 4 Absatz 1 Satz 2)
	Abschnitt 1
	Abschnitt 2
	1. bis 3. Ausbildungshalbjahr:
	Zeitrahmen 1: Einfache Bauteile und Baugruppen darstellen
	Zeitrahmen 2: Technische Dokumente erstellen
	Zeitrahmen 3: Bauteile werkstoff-, fertigungs- und montagegerecht gestalten und erstellen
	Zeitrahmen 4: Konstruktionsprozess umsetzen

	Abschnitt 3
	4. bis 7. Ausbildungshalbjahr: Fachrichtung Produktgestaltung und -konstruktion
	Zeitrahmen 5: Komplexe Bauteile und Baugruppen konstruieren
	Zeitrahmen 6: Produkte entwerfen, gestalten und konstruieren

	Abschnitt 4
	4. bis 7. Ausbildungshalbjahr: Fachrichtung Maschinen- und Anlagenkonstruktion
	Zeitrahmen 7: Komplexe Bauteile und Baugruppen konstruieren
	Zeitrahmen 8: Technische Erzeugnisse konzipieren, entwerfen und ausarbeiten



	d25e1223: Off
	d25e1225: Off
	d25e1227: Off
	d25e1229: Off
	d25e1231: Off
	d25e1233: Off
	d25e1235: Off
	d25e1237: Off
	d25e1239: Off
	d25e1262: Off
	d25e1264: Off
	d25e1266: Off
	d25e1268: Off
	d25e1270: Off
	d25e1291: Off
	d25e1293: Off
	d25e1295: Off
	d25e1320: Off
	d25e1322: Off
	d25e1345: Off
	d25e1347: Off
	d25e1412: Off
	d25e1414: Off
	d25e1416: Off
	d25e1418: Off
	d25e1420: Off
	d25e1459: Off
	d25e1461: Off
	d25e1463: Off
	d25e1465: Off
	d25e1467: Off
	d25e1469: Off
	d25e1471: Off
	d25e1492: Off
	d25e1494: Off
	d25e1496: Off
	d25e1498: Off
	d25e1500: Off
	d25e1521: Off
	d25e1523: Off
	d25e1525: Off
	d25e1527: Off
	d25e1529: Off
	d25e1531: Off
	d25e1533: Off
	d25e1535: Off
	d25e1537: Off
	d25e1539: Off
	d25e1541: Off
	d25e1544: Off
	d25e1546: Off
	d25e1548: Off
	d25e1575: Off
	d25e1577: Off
	d25e1600: Off
	d25e1602: Off
	d25e1666: Off
	d25e1668: Off
	d25e1670: Off
	d25e1672: Off
	d25e1674: Off
	d25e1676: Off
	d25e1678: Off
	d25e1699: Off
	d25e1701: Off
	d25e1703: Off
	d25e1705: Off
	d25e1707: Off
	d25e1709: Off
	d25e1711: Off
	d25e1713: Off
	d25e1736: Off
	d25e1738: Off
	d25e1740: Off
	d25e1742: Off
	d25e1744: Off
	d25e1746: Off
	d25e1748: Off
	d25e1750: Off
	d25e1773: Off
	d25e1775: Off
	d25e1781: Off
	d25e1783: Off
	d25e1847: Off
	d25e1849: Off
	d25e1872: Off
	d25e1874: Off
	d25e1876: Off
	d25e1878: Off
	d25e1899: Off
	d25e1901: Off
	d25e1903: Off
	d25e1905: Off
	d25e1928: Off
	d25e1930: Off
	d25e1932: Off
	d25e1955: Off
	d25e1957: Off
	d25e1959: Off
	d25e1961: Off
	d25e1963: Off
	d25e1965: Off
	d25e2029: Off
	d25e2031: Off
	d25e2033: Off
	d25e2035: Off
	d25e2037: Off
	d25e2058: Off
	d25e2060: Off
	d25e2062: Off
	d25e2064: Off
	d25e2085: Off
	d25e2087: Off
	d25e2089: Off
	d25e2091: Off
	d25e2114: Off
	d25e2116: Off
	d25e2118: Off
	d25e2120: Off
	d25e2149: Off
	d25e2151: Off
	d25e2153: Off
	d25e2155: Off
	d25e2157: Off
	d25e2178: Off
	d25e2180: Off
	d25e2182: Off
	d25e2184: Off
	d25e2186: Off
	d25e2188: Off
	d25e2190: Off
	d25e2192: Off
	d25e2217: Off
	d25e2219: Off
	d25e2221: Off
	d25e2223: Off
	d25e2244: Off
	d25e2246: Off
	d25e2248: Off
	d25e2250: Off
	angekreuzte-positionen-vermittelt-ausbilder: 
	angekreuzte-positionen-vermittelt-auszubildender: 
	d25e2337: Off
	d25e2339: Off
	d25e2341: Off
	d25e2343: Off
	d25e2345: Off
	d25e2375: Off
	d25e2377: Off
	d25e2379: Off
	d25e2381: Off
	d25e2402: Off
	d25e2404: Off
	d25e2406: Off
	d25e2408: Off
	d25e2431: Off
	d25e2433: Off
	d25e2435: Off
	d25e2437: Off
	d25e2520: Off
	d25e2522: Off
	d25e2524: Off
	d25e2526: Off
	d25e2528: Off
	d25e2530: Off
	d25e2556: Off
	d25e2559: Off
	d25e2562: Off
	d25e2586: Off
	d25e2609: Off
	d25e2638: Off
	d25e2640: Off
	d25e2642: Off
	d25e2644: Off
	d25e2646: Off
	d25e2669: Off
	d25e2671: Off
	d25e2692: Off
	d25e2695: Off
	d25e2769: Off
	d25e2772: Off
	d25e2775: Off
	d25e2802: Off
	d25e2805: Off
	d25e2829: Off
	d25e2832: Off
	d25e2856: Off
	d25e2859: Off
	d25e2881: Off
	d25e2884: Off
	d25e2887: Off
	d25e2890: Off
	d25e2893: Off
	d25e2923: Off
	d25e2926: Off
	d25e2929: Off
	d25e2932: Off
	d25e2956: Off
	d25e2959: Off
	d25e2962: Off
	d25e3040: Off
	d25e3042: Off
	d25e3068: Off
	d25e3092: Off
	d25e3094: Off
	d25e3096: Off
	d25e3117: Off
	d25e3120: Off
	d25e3123: Off
	d25e3126: Off
	d25e3148: Off
	d25e3151: Off
	d25e3173: Off
	d25e3176: Off
	d25e3198: Off
	d25e3200: Off
	d25e3224: Off
	d25e3248: Off
	d25e3251: Off
	d25e3325: Off
	d25e3328: Off
	d25e3331: Off
	d25e3334: Off
	d25e3337: Off
	d25e3340: Off
	d25e3365: Off
	d25e3372: Off
	d25e3394: Off
	d25e3418: Off
	d25e3421: Off
	d25e3424: Off
	d25e3448: Off
	d25e3470: Off
	d25e3553: Off
	d25e3555: Off
	d25e3557: Off
	d25e3559: Off
	d25e3561: Off
	d25e3585: Off
	d25e3588: Off
	d25e3591: Off
	d25e3594: Off
	d25e3597: Off
	d25e3600: Off
	d25e3603: Off
	d25e3631: Off
	d25e3633: Off
	d25e3656: Off
	d25e3658: Off
	d25e3679: Off
	d25e3682: Off
	d25e3704: Off
	d25e3706: Off
	d25e3708: Off
	d25e3710: Off
	d25e3712: Off
	d25e3733: Off
	d25e3736: Off
	d25e3739: Off
	d25e3769: Off
	d25e3772: Off
	d25e3796: Off
	d25e3799: Off
	d25e3802: Off
	d25e3805: Off
	d25e3829: Off
	d25e3832: Off
	d25e3854: Off
	d25e3927: Off
	d25e3930: Off
	d25e3933: Off
	d25e3936: Off
	d25e3939: Off
	d25e3964: Off
	d25e3967: Off
	d25e3970: Off
	d25e3994: Off
	d25e3997: Off
	d25e4000: Off
	d25e4003: Off
	d25e4006: Off
	d25e4030: Off
	d25e4032: Off
	d25e4034: Off
	d25e4036: Off
	d25e4059: Off
	d25e4083: Off
	d25e4086: Off
	d25e4108: Off
	d25e4111: Off
	d25e4114: Off
	d25e4202: Off
	d25e4204: Off
	d25e4228: Off
	d25e4230: Off
	d25e4232: Off
	d25e4234: Off
	d25e4236: Off
	d25e4258: Off
	d25e4261: Off
	d25e4264: Off
	d25e4267: Off
	d25e4270: Off
	d25e4273: Off
	d25e4276: Off
	d25e4304: Off
	d25e4306: Off
	d25e4329: Off
	d25e4331: Off
	d25e4352: Off
	d25e4354: Off
	d25e4377: Off
	d25e4379: Off
	d25e4381: Off
	d25e4383: Off
	d25e4385: Off
	d25e4387: Off
	d25e4409: Off
	d25e4412: Off
	d25e4415: Off
	d25e4418: Off
	d25e4442: Off
	d25e4445: Off
	d25e4448: Off
	d25e4470: Off
	d25e4544: Off
	d25e4547: Off
	d25e4550: Off
	d25e4553: Off
	d25e4556: Off
	d25e4559: Off
	d25e4586: Off
	d25e4588: Off
	d25e4612: Off
	d25e4614: Off
	d25e4616: Off
	d25e4618: Off
	d25e4639: Off
	d25e4641: Off
	d25e4643: Off
	d25e4645: Off
	d25e4668: Off
	d25e4670: Off
	d25e4672: Off
	d25e4695: Off
	d25e4698: Off
	d25e4722: Off
	d25e4743: Off
	d25e4746: Off
	datum: 
	unterschrift-auszubildender: 
	auszubilder: 
	ausbilder: 
	ausbildungsbetrieb: 
	firmenstempel-unterschrift: 
	unterschrift-gesetzlicher-vertreter: 


